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SCPVS Société des chefs de police des villes suisses
CG MPS Conférence gouvernementale des affaires militaires, de la protection

civile et des sapeurs-pompiers
RNS Réseau national de sécurité
CCPCS Conference des commandants des polices cantonales
LAINAT Comité de direction intervention dangers naturels
CDAS Confèrence des directrices et dirceteurs cantonaux des affaires sociales
TIC Technologies de l'information et de la communication
SNPC Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques
CRMPPCi Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la

protection de la population et de la protection civile
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

PAN Plan d’action national
Fedpol Office fédéral de la police
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux

de justice et police
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Sicherheitsverbundes Schweiz

Protection civile

Im Sicherheitspolitischen Bericht 2010 hatte der Bundesrat die Schaffung des
Sicherheitsverbundes Schweiz (SVS) skizziert. Anfang Januar 2011 wurden vom
Bundesrat die Meilensteine für den Aufbau dieses Verbundes bekannt gegeben. Im
Zentrum stand die Frage, wie die Mittel von Bund und Kantonen effizient und effektiv
zusammenwirken können. Der Steuerungsausschuss setzt sich auf Verwaltungsstufe
paritätisch aus Vertretern von Bund und Kantonen zusammen. Einsitz haben seitens des
Bundes die Direktoren des Bundesamtes für Polizei (fedpol), des Nachrichtendienstes
des Bundes (NDB), des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS), der Chef
Sicherheitspolitik des VBS, der Chef des Armeestabes sowie der Chef des
Lenkungsausschusses Intervention Naturgefahren (LAINAT). Die Kantone sind durch die
Generalsekretäre der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD)
und der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr RK MZF sowie die
Präsidenten der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz (KKPKS),
der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Verantwortlichen für Militär,
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBZ), den Präsidenten der Instanzenkonferenz
und schliesslich den Präsidenten der Schweizerischen Vereinigung Städtischer
Polizeikommandanten (SVSP) vertreten. Im Juni des Berichtsjahres traf sich die
politische Plattform des SVS erstmals. Dieses oberste Gremium des SVS konstituierte
sich aus Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundesrat Ueli Maurer, der damaligen
KKJPD-Präsidentin Karin Keller-Sutter sowie Hans Diem, dem Präsidenten der RK MZF.
Der SVS hat zum Ziel, die Leistungsfähigkeit in der polizeilichen Gefahrenabwehr sowie
zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen zu verbessern, indem die Mittel von
Bund, Kantonen, Gemeinden und Dritten noch besser aufeinander abgestimmt und im
Einsatz koordiniert werden. 1

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 30.06.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Cyber-Landsgemeinden und Konferenzen des
Sicherheitsverbunds Schweiz

Protection civile

Anfang September fand die erste Konferenz des Sicherheitsverbunds Schweiz (SVS)
statt. An der vom Konsultations- und Koordinationsmechanismus Sicherheitsverbund
Schweiz (KKM SVS) organisierten Konferenz mit Politikern und Vertretern von Polizei,
Armee, Feuerwehr, Bevölkerungs- und Zivilschutz standen die Konzeption, Absicht und
Perspektiven der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit im Verbund zur Diskussion.
Eine zentrale Erkenntnis war dabei, dass viele der künftigen Aufgaben im Bereich der
öffentlichen Sicherheit nur durch eine gesamtschweizerische Zusammenarbeit
bewältigt werden können. Unter der Wahrung des föderalistischen Charakters der
Schweiz mit tiefgreifender Autonomie der Kantone soll eine gleichberechtigte
Meinungsbildung zwischen Bund und Kantonen eingerichtet werden, so Hans-Jürg
Käser (BE, fdp), Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz
(KKJPD). Mit regelmässigen Trainings soll in der Schweiz eine nationale Übungskultur
etabliert werden, um die Bewältigung komplexer Notlagen zu simulieren. Der KKM SVS
wird als geeignetes Instrument betrachtet, um eine bessere Vernetzung der beteiligten
Akteure herbei zu führen. 2

AUTRE
DATE: 03.09.2013
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Rahmen der Umsetzung der Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor
Cyberrisiken (NCS) auf Stufe der Kantone und der Gemeinden fand im März 2014 in Bern
die zweite Cyber-Landsgemeinde statt. Ziel des durch den Sicherheitsverbund Schweiz
(SVS) organisierten Anlasses war der Austausch über den Umsetzungsstand der Strategie
sowie die Koordination des weiteren Vorgehens. Die nächste Cyber-Landsgemeinde soll
2015 stattfinden. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 2



Am 20. März 2014 fand die zweite Cyber-Landsgemeinde des Sicherheitsverbundes
Schweiz (SVS) in Bern statt. Ziel dieses Treffens von rund 70 Vertretern von Bund und
Kantonen war es, über den aktuellen Stand der Umsetzung der Nationalen Strategie zum
Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS) zu informieren. Seit Ende 2013 befassen
sich vier paritätisch zusammengesetzte Arbeitsgruppen mit der Umsetzung einzelner
Massnahmen der Strategie in den Kantonen. Ziel dieser Massnahmen ist es, mittels
konkreter Produkte die Kantone zu unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen
und Cyber-Risiken zu reduzieren. Drei Arbeitsgruppen erarbeiten in den Bereichen
Risikoanalyse und Präventionsmassnahmen, Incident Management und
Krisenmanagement Konzepte, Prozesse und fördern den Zugang zu Expertenwissen. Die
vierte Arbeitsgruppe dokumentiert Straffälle und erstellt ein Konzept zur Koordination
von interkantonalen Fallkomplexen. Der Sicherheitsverbund Schweiz koordiniert in
Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle NCS, die beim Informatiksteuerungsorgan
des Bundes angesiedelt ist, die Umsetzung der Strategie auf Stufe der Kantone und der
Gemeinden. 4

AUTRE
DATE: 20.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) hat im ersten Halbjahr 2017 zwei
Veranstaltungen durchgeführt. Anfang April fand zum fünften Mal die Cyber-
Landsgemeinde statt. In Bern trafen sich etwa 100 Vertrererinnen und Vertreter von
Bund und Kantonen, um über die NCS zu diskutieren. Im Fokus standen dabei die
Cyberkriminalität und Cybersicherheit.

Die NCS stand auch bei der dritten Konferenz des SVS im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Rund 400 Personen waren für diesen Anlass zusammengekommen, bei dem ebenfalls
der Schutz vor Cyberrisiken sowie die Sicherheit im Cyberbereich thematisiert wurden.
Da die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken Ende 2017 auslief,
stellte sich die Frage nach der künftigen Ausgestaltung der Cyber-Abwehr. Der
Verteidigungsminister hatte dabei Gelegenheit, die neue Cyberverteidigungsstrategie
vorzustellen, die das VBS erarbeitete. 5

AUTRE
DATE: 04.05.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

2018 fand die sechste Cyber-Landsgemeinde des Sicherheitsverbundes Schweiz statt.
Die Nachfolgearbeiten der ersten NCS standen dabei im Zentrum: Im Zuge der
Aufarbeitung der 16 Massnahmen aus der ersten Strategie wurde den Teilnehmenden
aus Bund, Kantonen und der Privatwirtschaft aufgezeigt, welche Themen für die NCS II
relevant sein werden; gleichzeitig wurden sie in die Erarbeitung dieser
Nachfolgestrategie involviert. Weitere Themen waren die Entwicklung und Einführung
von Minimalstandards im IKT-Bereich, neue Arten der Cyberkriminalität und die
Schwierigkeiten, diese zu erkennen und zu bekämpfen, die Reduktion von IKT-
Verwundbarkeiten und, damit zusammenhängend, eine verbesserte Resilienz. Als
Herausforderung galten ferner auch die Bedeutung einer korrekten Erkennung und
Einschätzung der Bedrohungen aus dem Cyberraum und die geeignete Handhabung
dieser Gefährdung. 6

AUTRE
DATE: 26.04.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im März 2019 fand die 7. Cyber-Landsgemeinde des Sicherheitsverbundes Schweiz
statt. Im Zentrum der Veranstaltung und des Interesses stand die im April des Vorjahres
vom Bundesrat verabschiedete zweite Nationale Strategie zum Schutz vor Cyberrisiken
(NCS). Auf dem Programm der Konferenz stand eine Reihe von Themen aus der
Umsetzungsagenda, beispielsweise die Risikoanalyse zur Verbesserung der IKT-Resilienz
oder die Ausgestaltung einer übergreifenden Austauschplattform zu aktuellen
Bedrohungen aus dem Cyber-Raum. Die institutionalisierte Einbindung der Kantone in
die Organisationsstruktur für Cyber-Sicherheit auf Stufe Bund stellte gar eines der
Kernthemen dar, mit denen sich der SVS über die vergangenen Jahre beschäftigt hatte.

Im Mai stand ferner die vierte Konferenz des Sicherheitsverbundes Schweiz an. Der
Fokus des Zusammentreffens verschiedener Akteure lag auf der Zusammenarbeit
zwischen staatlichen Sicherheitsorganen und privaten Unternehmen. Mit Verweis auf
die bisherigen Erfahrungen wurde festgehalten, dass auch staatliche Sicherheitsakteure
auf private Dienstleister zurückgreifen. Diese hätten die Kapazitäten, um die staatlichen
Organe zu ergänzen, wurde betont. In Anwesenheit von Bundesrätin Karin Keller-Sutter
konnten die Kantone Erfahrungen austauschen, aber auch ihre Vorstellungen äussern.
So pochte Regierungsrat Norman Gobbi (TI, lega) auf eine flexible Gesetzgebung, die
dem Subsidiaritätsprinzip gerecht werde und den Kantonen in den betreffenden

AUTRE
DATE: 26.05.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Feldern ihre Kompetenzen überlässt. 7

Sicherheitsverbund Schweiz Übung

Protection civile

Im November 2014 führte der Sicherheitsverbund Schweiz SVS eine Übung zum Fall
einer „Pandemie und Strommangellage“ durch. Am gross angelegten Test nahmen
sämtliche Kantone, Bundesstellen aller Departemente sowie Armee,
Krisenorganisationen, aber auch privatwirtschaftliche Akteure teil. Im Fokus stand die
Handlungsfähigkeit von Gesellschaft, Behörden und Wirtschaft im Krisenfall,
beziehungsweise deren rasche Wiederherstellung. Der Schwerpunkt der Übung lag auf
der politisch-strategischen Ebene: Die Krisenorgane der Kantone und des Bundes
gingen dabei unter aktiver Teilnahme der kantonalen Regierungsräte den Prozessen des
Krisenmanagements bis zur politischen Entscheidungsfindung nach. In unabhängigen
Modulen wurde die Stabsarbeit betrachtet und Diskussionen in Workshops,
Arbeitsgruppen sowie Plenumsveranstaltungen geführt. Der Übung gingen gründliche
Vorbereitungen voraus, jedoch wurde in der Folge auch ein detaillierter
Evaluationsbericht erwartet. Nach Abschluss der Übung wurde diese bereits als
erfolgreich bezeichnet, weil sie wertvolle Erkenntnisse gebracht habe. Zusammen mit
der nächsten Konferenz des Sicherheitsverbunds Schweiz wird der Schlussbericht als
Grundlage zur Weiterentwicklung des Konzepts des Konsultations- und
Koordinationsmechanismus für den Sicherheitsverbund Schweiz (KKM SVS) verwendet. 8

AUTRE
DATE: 21.11.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Une menace terroriste persistante entremêlant des attaques contre des infrastructures
critiques, du chantage et de possibles attentats, tel était le thème du deuxième
exercice du Réseau national de sécurité (RNS). Environ 70 organisations (états-majors,
services fédéraux, cantons, infrastructures critiques) ont pris part à l'exercice pour
évaluer leur capacité à gérer et à collaborer en état d'urgence dans un contexte tendu.
Pour s'y préparer, les participants ont dû adapter leur plans et leurs stratégies au
scénario évolutif au fur et à mesure qu'ils recevaient l'un des quatre rapports de
situation. L'exercice a duré 52 heures et a été dirigé depuis la caserne militaire de
Berne. Un rapport d'évaluation des résultats est attendu pour la mi-2020. 9

AUTRE
DATE: 11.11.2019
DIANE PORCELLANA

D'après les conclusions du rapport final de l'exercice du Réseau national de sécurité
(RNS) 2019, une menace terroriste peut être maîtrisée sur le territoire au niveau
opérationnel. Les faiblesses observées lors de l'exercice ont été traduites en 15
recommandations destinées à la Confédération, à la Conférence cantonale des
directrices et directeurs de justice et police (CCDJ), à la Conférence gouvernementale
des affaires militaires, à la protection civile et aux sapeurs-pompiers. Huit d'entre-elles
seront mises en œuvre par la Confédération; les cantons appliqueront celles dont la
compétence leur revient. Les enseignements tirés de l'exercice et de la gestion de la
crise du Covid-19 seront considérés lors de la planification des prochains grands
exercices présentée au Conseil fédéral d'ici l'été 2021. 10

RAPPORT
DATE: 12.01.2021
DIANE PORCELLANA

Islamische Gebetsstätten: Verbot der
Finanzierung durch das Ausland und
Offenlegungspflicht (Mo. 16.3330)

Eglises et questions religieuses

Eine Motion Quadri (lega, TI) beauftragt den Bundesrat mit einem Gesetzesentwurf für
ein Verbot der Auslandfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
eine Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel. Des Weiteren sollen
die Imame dazu verpflichtet werden, ihre Predigten jeweils in der ortsgebundenen
Landessprache vorzutragen. Der Motionär verwies in seinen Erläuterungen auf das
Nachbarland Österreich, welches vor dem Hintergrund eines sich rasch ausweitenden
politischen Islams auf ebendiese Massnahmen zurückgegriffen habe. In der Schweiz sei
bekannt, dass rund 35 Moscheen und islamische Zentren von der türkischen Regierung

MOTION
DATE: 26.09.2017
MELIKE GÖKCE
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finanziert würden, wobei man nicht mit Sicherheit das bewusste Engagement für einen
radikalen Islam abstreiten könne. Während in der Schweiz seit Jahren, im Rahmen der
Diskussion um die Parteifinanzierung, die Forderungen nach mehr Transparenz immer
lauter würden, sei es nicht nachvollziehbar, weshalb man – im Wissen um die
Möglichkeit der Herausbildung von radikalen Tendenzen – die gleichen Forderungen
nicht auch an islamische Gebetsstätten richte.
Der Bundesrat indes beantragte die Motion zur Ablehnung. Er sei sich durchaus der
Risiken, die von extremistischen Predigern ausgehen, bewusst. Sollten die
Voraussetzungen für die Gefährdung der nationalen Sicherheit, des Religionsfriedens
oder der Gesellschaftsentwicklung erfüllt sein, würden die Bundes- und
Kantonsbehörden im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen selbstverständlich auch
handeln. Jedoch müsse dem Motionär auch klar sein, dass muslimische Gesellschaften
und Imame nicht diskriminiert und unter Generalverdacht gestellt werden dürften, da
Grundrechte wie die Religions-, Vereins- oder Sprachenfreiheit für die muslimischen
Religionsgemeinschaften genauso gälten wie für nichtmuslimische und nichtreligiöse.
Zudem wies Bundesrätin Sommaruga den Motionär darauf hin, dass sein Vergleich mit
Österreich etwas hinke, da es zwischen den beiden Ländern einen wesentlichen
Unterschied gebe: In Österreich seien die islamischen Religionsgemeinschaften auf
nationaler Ebene anerkannt, zudem seien im Rahmen entsprechender Gesetze auch
klare Voraussetzungen definiert, welche erfüllt sein müssen. Die eingereichte Motion
sei dahingehend nicht zielführend, da sie zwar Pflichten vorgebe, aber keine Rechte
zusprechen wolle. 
In der nationalrätlichen Abstimmung wurde, ungeachtet des Bundesratsvotums, die
Vorlage mit 94 zu 89 Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen – da konnte auch der
Einwand des Zürcher Freisinnigen Hans-Peter Portmann, dass die Motion gegen das
verfassungsrechtliche Prinzip der Gleichbehandlung verstosse, kein Gegengewicht
bieten. Der Vorstoss wird somit an den Ständerat zur Zweitberatung überwiesen. 11

Nachdem die Motion Quadri (lega, TI) – entgegen der bundesrätlichen
Ablehnungsempfehlung – in der Herbstsession 2017 im Nationalrat angenommen
worden war, wurde sie im Vorfeld der Sommersession 2018 abermals zur Ablehnung
empfohlen. Dieses Mal stand die RK-SR als Opponentin dem Vorstoss entgegen und
beantragte dem Ständerat in ihrem Ende April veröffentlichten Bericht deutlich, der
Motion nicht nachzukommen (10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung).
Die Forderung nach einem Verbot der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten
in der Schweiz sowie einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel
tangiere mit der Religions-, der Vereinigungs- und der Sprachenfreiheit wesentliche
Grundrechte, welche für Muslime genauso gelten würden wie für alle anderen religiösen
und nicht-religiösen Personen. Zudem weise sie hinsichtlich des Gebots der
Gleichbehandlung gerade aufgrund der Ausrichtung auf eine bestimmte
Religionsgemeinschaft eine gewisse Problematik auf. Wie zuvor schon der Bundesrat
wies auch die Kommission darauf hin, dass der Verweis auf Österreich an dieser Stelle
aufgrund der bestehenden Unterschiede im öffentlich-rechtlichen Rahmen nicht
greife. Die Kommission war der Ansicht, dass islamistischen Predigern und
Gemeinschaften anderweitig Einhalt geboten werden könne und verwies hierbei auf das
NDG sowie den im Dezember 2017 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
(NAP). Auch die Forderung bezüglich der Kenntnisse einer Landessprache tat die
Kommission mit einem Verweis auf die Verordnung über die Integration von
Ausländerinnen und Ausländern ab. 12

MOTION
DATE: 26.04.2018
MELIKE GÖKCE

In der ersten Woche der Sommersession 2018 wurde die Motion Quadri (lega, TI) auch
vom Ständerat behandelt. Robert Cramer (gp, GE) wies in seiner Funktion als
Kommissionssprecher den Rat darauf hin, dass ein Kommissionsmitglied seit der
Veröffentlichung des Kommissionsberichtes im April offensichtlich eine
Positionsänderung vollzogen habe. Während sich die RK-SR in ihrem Bericht noch mit
10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung geschlossen für die Ablehnung der Motion
ausgesprochen hatte, beantragte nun Ständerat Minder (parteilos, SH) – er hatte sich
zuvor noch der Stimme enthalten – mittels eines Einzelantrags die Annahme derselben.
Als Antrieb des Meinungswechsels führte Minder die jüngst erteilte Baubewilligung zum
Bau der Aksa-Moschee in seinem Heimatkanton Schaffhausen an, welche von ihm selbst
auch als neustes «Sorgenkind» im Rahmen dieses Vorstosses betitelt wurde. Die
Kantonsbevölkerung habe ob diesem Grossprojekt grosse Bedenken und es herrsche
eine weitläufige Aufregung, nicht nur aufgrund der Bedenken hinsichtlich einer

MOTION
DATE: 29.05.2018
MELIKE GÖKCE
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zunehmenden Islamisierung, sondern auch weil sich vermehrt die Frage nach der
Finanzierung des Projektes aufdränge – folglich die gleiche Frage, wie sie von der
angeführten Motion aufgegriffen werde. Die Diskrepanz zwischen den von der
Bauherrschaft angegebenen und von externen Bauexperten geschätzten Kosten sei
dermassen frappant, dass sich der Vorstand des Türkisch-Islamischen Vereins genötigt
gesehen habe, einen öffentlichen Informationsanlass zu veranstalten, um der sowohl
medial als auch in der Bevölkerung geschürten Debatte Einhalt zu gebieten. Laut Minder
seien Grossmoscheen in der Schweiz definitiv ein heikles Thema, nicht zuletzt auch seit
der Schliessung der An-Nur-Moschee in Winterthur. Zudem zeige der Umstand, dass
die Motion von einem Tessiner Volksvertreter eingereicht wurde, dass sich das Problem
mittlerweile auf mehrere Kantone ausgeweitet habe. Wenn man die Bedenken der
Bevölkerung nicht ernst nehme, sei es lediglich noch eine Frage der Zeit, bis diese eine
entsprechende Volksinitiative lancieren werde. Diese würde dann entweder
Grossmoscheen gänzlich verbieten oder die Forderung der vorliegenden Motion eines
Verbots der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel aufgreifen. Daher bat
Minder den Ständerat, es dem Nationalrat gleichzutun und die Motion anzunehmen.
Der Ständerat kam dieser Bitte aber nicht nach und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 7
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Offensichtlich hatten die abschliessenden Worte von
Bundesrätin Sommaruga zu diesem Thema eine grössere Überzeugungskraft als jene von
Ständerat Minder. Mit dem Verweis, dass sie mit dem genannten Projekt in
Schaffhausen nicht vertraut sei und entsprechend keine Stellung dazu nehmen könne,
bat sie Ständerat Minder, dennoch eine klare Trennlinie zwischen dem Bau einer
Moschee und den Überlegungen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung zu
ziehen. Wenn jeder Moscheebau mit dem Generalverdacht der Terrorismusfinanzierung
einhergehe, sei dies weder ein Dienst an den hiesigen Behörden, die sich effektiv mit
dieser Problematik auseinandersetzten, noch ermögliche dies der muslimischen
Gemeinschaft, ihre Gebetskultur in der Schweiz zu pflegen. Mit dem Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus seien genau solche Fragen mit Nachdruck diskutiert worden und man
habe sich über die verschiedenen Staatsebenen auf 26 Massnahmen mit
entsprechenden Zuständigkeiten geeinigt, deren Umsetzung nun vom
Sicherheitsverbund Schweiz in Angriff genommen werde. Die Bundesrätin erläuterte
dem Plenum, dass sie am Vorabend der Debatte an einer Diplomübergabe im Rahmen
einer Weiterbildung für religiöse Betreuungspersonen an der Universität Bern
teilgenommen habe und dort auf einen regen Austausch zwischen verschiedenen
Religionsgruppen gestossen sei. Dies zeige ihr auf, wie man religiöse Betreuung in
gewünschter Weise sicherstellen könne: interreligiös und in gegenseitigem Respekt vor
den unterschiedlichen Religionen. Es gelte folglich, solche Bestrebungen zu
unterstützen; und nicht etwa eine Motion, die einfach generell etwas sage und damit
ganze Religionsgemeinschaften unter Generalverdacht stelle. 13

Nationaler Aktionsplan zur Verhinderung und
Bekämpfung von Radikalisierung und
gewalttätigem Extremismus

Sécurité intérieure

Als Bestandteil der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung stellten
Vertreterinnen und Vertreter der Kantone, Gemeinden und Städte zusammen mit
Bundesrätin Simonetta Sommaruga Anfang Dezember 2017 einen Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus vor. Durch interdisziplinäres Vorgehen und Bündelung der bereits
laufenden Anstrengungen auf allen Staatsebenen soll der NAP die Voraussetzungen für
die Erkennung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus in
all ihren Formen schaffen und damit einen wichtigen Beitrag zur Terrorismusprävention
leisten. Dazu bezeichnet der NAP 26 konkrete Massnahmen für die fünf Handlungsfelder
Wissen und Expertise, Zusammenarbeit und Koordination, Verhinderung von
extremistischem Gedankengut und Gruppierungen, Ausstieg und Reintegration sowie
internationale Zusammenarbeit. Neben Polizei und Justiz werden auch Fachpersonen
aus dem Erziehungs-, Sozial- und Jugendbereich sowie die Zivilgesellschaft in die
Prävention miteinbezogen, um extremistische Tendenzen besonders bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen frühzeitig zu erkennen.
Seit September 2016 hatten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden das Papier unter
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der Leitung des Sicherheitsverbunds Schweiz erarbeitet, bis es Ende November 2017
von den Präsidien der KKJPD, der EDK, der SODK, des Städteverbands und des
Gemeindeverbands einstimmig verabschiedet wurde. Der Bundesrat nahm den
Aktionsplan zur Kenntnis und bekundete seine Absicht, dessen Umsetzung mit einem
Impulsprogramm im Umfang von CHF 5 Mio. Schub zu geben, womit er Projekte der
Kantone, der Gemeinden und der Zivilgesellschaft unterstützen will. Der
Sicherheitsverbund Schweiz wird den Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen den
beteiligten Akteuren koordinieren sowie jährlich ein Monitoring über die Umsetzung der
Massnahmen durchführen. So soll die Umsetzung und Evaluation des NAP innerhalb von
fünf Jahren erfolgen. 14
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